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Zusatzdokument zu ‘Validierung von Bildungsleistungen: Leitfaden für die berufliche Grundbildung’ 

Erläuterungen zur Validierung der Allgemein-
bildung 
 

Allgemeinbildung ist Bestandteil der beruflichen Grundbildung. Bei vielen beruflichen Grundbildungen 

ist sie jedoch nicht in die jeweiligen Bildungserlasse integriert, sondern basiert auf der Verordnung des 

BBT über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung vom 27. April 

2006 (SR 412.101.241) und dem Rahmenlehrplan für allgemeinbildenden Unterricht 2006. Der allge-

meinbildende Unterricht wird daher als selbstständiger Teil des Qualifikationsverfahrens gehandhabt. 

Deshalb wurden für die Validierung der Allgemeinbildung eigene Validierungsinstrumente und Vorga-

ben erarbeitet. Die rechtliche Grundlage dafür bilden die oben erwähnten Dokumente.  

Grundlagen  

In der Verordnung des BBT über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen 

Grundbildung sind die Ziele des allgemeinbildenden Unterrichts umschrieben
1
. Sie richten den Fokus 

auf jugendliche Lernende, die auf die Berufsausübung und das Erwachsensein vorbereitet werden. 

Die erwachsenen Kandidatinnen und Kandidaten der Validierungsverfahren unterscheiden sich durch 

ihre mindestens fünfjährige Berufserfahrung von den jugendlichen Lernenden in der beruflichen 

Grundbildung. Das Validierungsverfahren im Bereich Allgemeinbildung soll ermöglichen, dass die 

„Kompetenzen zur Orientierung im persönlichen Lebenskontext und in der Gesellschaft sowie zur 

Bewältigung von privaten und beruflichen Herausforderungen“ (Art. 2 Abs. 1 Mindestvorschriften) dem 

Anforderungsniveau des angestrebten EFZ oder EBA entsprechend überprüft und gegebenenfalls 

angerechnet werden können. Dafür muss sichergestellt werden, dass die Anforderungen der Allge-

meinbildung in die Gesamtbeurteilung des Dossiers einbezogen werden. 

Die Validierungsinstrumente für die Allgemeinbildung  

In Analogie zum Qualifikationsprofil für die beruflichen Handlungskompetenzen wurde als Validie-

rungsinstrument für die Allgemeinbildung ein Anforderungsprofil erarbeitet. Anhand der als Anforde-

rungskriterien definierten Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen weist die Kandidatin/der Kandi-

dat nach, dass sie/er die Fähigkeit besitzt, sich im Laufe der Berufsausübung stets das dafür nötige 

Allgemeinwissen aneignen zu können.  

Im Beurteilungsgespräch prüfen die Expertinnen und Experten nicht abrufbares Wissen, sondern sie 

überprüfen, ob die im Dossier zusammengestellten Nachweise den Anforderungskriterien entsprechen 

und dem Anforderungsniveau des angestrebten EFZ genügen. 

                                                      
1
 Mindestvorschriften Art. 2 Ziele  

1 Der allgemeinbildende Unterricht vermittelt grundlegende Kompetenzen zur Orientierung im persönlichen Lebenskontext und 
in der Gesellschaft sowie zur Bewältigung von privaten und beruflichen Herausforderungen.  
2 Er bezweckt insbesondere:  

a. die Entwicklung der Persönlichkeit;  

b. die Integration des Individuums in die Gesellschaft  

c. die Förderung von Fähigkeiten zum Erlernen und Ausüben eines Berufs  

d. die Förderung von wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und kulturellen Kenntnissen und Fähigkeiten, welche die Lernen-
den dazu befähigen, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen;  

e. die Verwirklichung der Chancengleichheit für Lernende beider Geschlechter, für Lernende mit unterschiedlichen Bildungsbio-
grafien oder unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen.  
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Anforderungsprofil  

Das Anforderungsprofil besteht aus zwei Teilen:  
 

1. Tabellarische Übersicht, die in zwei Anforderungsbereiche gegliedert ist, welche die Anforde-

rungskriterien enthalten:  

 

 Bereich A enthält Sprach- und Kommunikationskompetenz in der lokalen Landessprache (vier 

Anforderungskriterien).  

 

 Bereich B enthält Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz (drei Anforderungskriterien).  

 

2. Themenbeispiele als Anregungen für das Nachweisen von Anforderungskriterien  

Bestehen der Allgemeinbildung  

Die Mindestvorschriften des BBT legen fest, dass die Abschlussnote des ABU mit mindestens zwanzig 

Prozent in der Gesamtnote des herkömmlichen Qualifikationsverfahrens gewertet wird (Art. 8 Abs. 2 

Mindestvorschriften). Darüber hinaus wird die Gewichtung der Allgemeinbildung in den jeweiligen 

Bildungserlassen geregelt. Diese Gewichtung muss im Validierungsverfahren übernommen werden. 

Die Allgemeinbildungsexpertinnen oder -experten beurteilen, welche Anforderungskriterien erreicht 

sind und ob der Anforderungsbereich als Ganzes erreicht ist. Die Expertinnen und Experten des Be-

rufs tun dies für berufliche Handlungskompetenzen und Handlungskompetenzbereiche. In Anlehnung 

an das herkömmliche Qualifikationsverfahren sind Kompensationen zwischen beruflichem und allge-

meinbildendem Teil möglich.  

Gemeinsam legen die Expertinnen/Experten im Beurteilungsbericht zuhanden des Validierungsorgans 

fest, welche Handlungskompetenzen und Anforderungskriterien als erfüllt gelten.  

Nachweise zu den Anforderungskriterien  

Die Kandidatinnen und Kandidaten können die Anforderungskriterien anhand von Schilderungen und 

Beschreibungen konkreter Situationen und Erfahrungen aus dem persönlichen, beruflichen oder ge-

sellschaftlichen Kontext aufzeigen. Im Zentrum steht jeweils die Fähigkeit, mit Hilfe der in den Anfor-

derungsbereichen festgehaltenen Sprach- und Kommunikationskompetenzen sowie Sozial-, Selbst- 

und Methodenkompetenzen die in der Situation gestellten Herausforderungen zu meistern. Eine Liste 

von Situationen auf der Basis des Rahmenlehrplans steht als Hilfsmittel zur Verfügung
2
.  

Falls die Nachweise nicht auf andere Weise erbracht werden können, empfiehlt das BBT als zusätzli-

che Überprüfungsmethode eine persönliche schriftliche Arbeit und deren mündliche Präsentation aus 

dem Bereich des zu validierenden Berufsumfeldes einzusetzen. 
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 Siehe Dokument ‚Anforderungsprofil für die Allgemeinbildung‘ 


